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C  Arbeitsrecht

Die Entgeltgruppe III (Oberarzt) des
TV-Ärzte/VKA
Wolfgang Bruns1

Der neue TV-Ärzte/VKA gilt für die Ärzte an den kommu-

nalen Krankenhäusern mit Rückwirkung zum 1.8.20062.

Einer der wesentlichen Streitpunkte dieses neuen Tarif-

vertrages ist die Überleitung der bisherigen BAT-Oberärz-

te in den neuen TV-Ärzte/VKA. Während die betroffenen

Oberärzte auf eine Eingruppierung in die neue Entgelt-

gruppe III (Oberarzt) drängen, sind die Krankenhausträ-

ger häufig nur zu einer Eingruppierung in die Entgelt-

gruppe II (Facharzt) bereit. Der nachfolgende Artikel er-

läutert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, da-

mit ein Arzt von seinem Krankenhaus die Eingruppierung

in die neue Entgeltgruppe III (Oberarzt) und die Bezah-

lung nach dieser Entgeltgruppe III verlangen und notfalls

vor dem Arbeitsgericht erstreiten kann.

1. Abschluss des TV-Ärzte/VKA

Nachdem der marburger bund im

September 2005 seine Unterschrift

unter den Tarifvertrag öffentlicher

Dienst (TVöD) verweigert und auf

der Fortgeltung des ärztefreundli-

cheren BAT bestanden hatte, wurden

die widerstrebenden kommunalen

Arbeitgeber dann durch intensive

Ärztestreiks gezwungen, mit dem

marburger bund einen eigenständi-

gen Tarifvertrag für die Ärzte an 

den kommunalen Krankenhäusern

abzuschließen. Dieser neue TV-Ärz-

te/VKA3 trägt zwar das Datum

17.8.2006. Er lag aber erst am

22.11.2006 in vollständiger Form

einschließlich Überleitungstarifver-

trag4 vor.

Nachdem die Personalabteilungen

inzwischen die erforderlichen Pro-

gramme installiert haben, befinden

sich die kommunalen Krankenhäuser

und ihre Ärzte nunmehr in der Über-

leitungsphase. Die bisher in den BAT,

häufig seit dem 1.10.2005 auch zu Un-

recht in den TVöD eingruppierten ta-

rifangestellten Ärzte werden von den

Personalabteilungen mit Rückwir-

kung zum 1.8.2006 in die vier neuen

Entgeltgruppen des TV-Ärzte/VKA

und innerhalb dieser Entgeltgrup-

pen in die neuen Entgeltstufen ein-

gruppiert. Auf dieser Basis müssen

dann die Nachzahlungen für den

Zeitraum ab dem 1.8.2006 sowie das

künftige laufende Entgelt errechnet

werden.

2. Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT)

Der Bundesangestelltentarifvertrag

(BAT) galt jahrzehntelang für sämtli-

che tarifangestellten Ärzte5 an den

kommunalen Krankenhäusern, d.h.

für alle Krankenhausärzte mit Aus-

nahme der Chefärzte.

Chefärzte werden durch § 3 i BAT

genauso wie durch § 1 Abs. 2 a TVöD,

§ 1 Abs. 2 TV-Ärzte/VKA aus dem An-

wendungsbereich dieser Tarifver-

träge ausgenommen. Sie haben da-

mit den Status von außertariflichen 

Angestellten, auf deren Arbeitsver-

hältnis Tarifregelungen nur dann An-

wendung finden, wenn der Chefarzt-

1 Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Bruns, Fachanwalt
für Medizinrecht und Arbeitsrecht, Kanzlei für
ArztRecht Karlsruhe

2 vgl. § 40 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA

3 Tarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte an
kommunalen Krankenhäusern im Bereich der
kommunalen Arbeitgeberverbände vom 17. Au-
gust 2006 (TV-Ärzte/VKA)

4 Tarifvertrag zur Überleitung der Ärztinnen und
Ärzte an kommunalen Krankenhäusern in den
TV-Ärzte/VKA und zur Regelung des Über-
gangsrechts vom 17.8.2006 (TVÜ-Ärzte/VKA)
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dienstvertrag auf diese Tarifregelun-

gen (ganz oder teilweise) ausdrück-

lich verweist.

Obwohl der BAT jahrzehntelang

unangefochten an den kommunalen

Krankenhäusern galt, wurden die Be-

griffe „Leitender Oberarzt“, „Ober-

arzt“ oder „Assistenzarzt“ vom BAT

weder definiert noch verwendet.

Die Tarifregelungen des BAT stan-

den damit im Gegensatz zum tatsäch-

lichen Sprachgebrauch. Die Begriffe

„Leitender Oberarzt“, „Oberarzt“,

„Facharzt“ sowie „Arzt“ bzw. „Assis-

tenzarzt“ sind an den Krankenhäu-

sern seit jeher üblich und kennzeich-

nen dort allgemein verständlich die

realen Unterschiede hinsichtlich

Ausbildungsstand, Erfahrung, Quali-

fikation und Kompetenzen der am

Krankenhaus angestellten Ärzte.

Vielfach wurden erfahrene Fach-

ärzte durch die Krankenhausträger

sogar förmlich durch Urkunde zum

„Oberarzt“ ernannt, obwohl diese

Bezeichnung unter Geltung des BAT

eine reine „Phantasiebezeichnung“

ohne tarifliche Bedeutung war.

Nur die beiden vom BAT verwen-

deten Begriffe „Arzt“ (Synonym:

„Assistenzarzt“) und „Facharzt“ sind

unproblematisch, allgemein ver-

ständlich und haben tarifrechtlich,

berufsrechtlich sowie nach dem all-

gemeinen Sprachgebrauch am Kran-

kenhaus die gleiche Bedeutung.

Der Begriff „Arzt“ knüpft an die

Bundesärzteordnung an und bezeich-

net einen Arbeitnehmer mit ärztli-

cher Approbation/Berufserlaubnis.

Der Begriff „Facharzt“ knüpft an die

Weiterbildungsordnungen der ein-

zelnen Landesärztekammern an und

bezeichnet einen „Arzt“, der die Wei-

terbildung in seinem Fachgebiet er-

folgreich absolviert hat.

Dagegen verwendete der BAT zur

Gliederung der BAT-Vergütungsord-

nung in Vergütungsgruppen und Fall-

gruppen seit 1972 die folgenden rein

technischen, in der Krankenhaus-

wirklichkeit nicht vorkommenden

und potentiell streitigen Tätigkeits-

merkmale:

BAT I, Fallgruppe 1

Ärzte ..., die als ständige Vertreter des

Leitenden Arztes durch ausdrückliche

Anordnung bestellt sind, wenn dem lei-

tenden Arzt mindestens neun Ärzte stän-

dig unterstellt sind.

BAT I a, Fallgruppe 1

Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit

nach achtjähriger ärztlicher Tätigkeit in

Vergütungsgruppe I b.

BAT I a, Fallgruppe 2

Ärzte ..., die als ständige Vertreter des lei-

tenden Arztes durch ausdrückliche An-

ordnung bestellt sind, wenn dem leiten-

den Arzt mindesten sechs Ärzte ständig

unterstellt sind.

BAT I a, Fallgruppe 3

Ärzte ..., die auf Grund ausdrücklicher An-

ordnung einem der nachstehenden Gebie-

te vorstehen und überwiegend auf diesem

Gebiet tätig sind, nach vierjähriger Tätig-

keit in der Vergütungsgruppe I b Fall-

gruppe 3:

Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie,

Röntgenologie, Zentrallaboratorium

BAT I a, Fallgruppe 4

Ärzte ..., die auf Grund ausdrücklicher An-

ordnung einen selbständigen Funktions-

bereich innerhalb einer Fachabteilung

oder innerhalb eines Fachbereichs leiten

und überwiegend in diesem Funktionsbe-

reich tätig sind, nach vierjähriger Tätig-

keit in Vergütungsgruppe I b Fallgruppe 4.

BAT I a, Fallgruppe 5

Ärzte, ... denen mindestens 5 Ärzte oder

Zahnärzte durch ausdrückliche Anord-

nung ständig unterstellt sind.

BAT I b, Fallgruppe 1

Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit

BAT I b, Fallgruppe 2

Ärzte, die als ständige Vertreter des lei-

tenden Arztes durch ausdrückliche An-

ordnung bestellt sind.

BAT I b, Fallgruppe 3

Ärzte ..., die auf Grund ausdrücklicher

Anordnung einem der nachstehenden Ge-

biete vorstehen und in nicht unerhebli-

chem Umfange auf diesem Gebiet tätig

sind:

Anästhesie, Blutzentrale, Pathologie,

Röntgenologie, Zentrallaboratorium

BAT I b, Fallgruppe 4

Ärzte ..., die auf Grund ausdrücklicher

Anordnung einen selbständigen Funkti-

onsbereich innerhalb einer Fachabteilung

oder innerhalb eines Fachbereiches lei-

ten und in nicht unerheblichem Umfange

in diesem Funktionsbereich tätig sind.

BAT I b, Fallgruppe 7

Ärzte nach fünfjähriger Tätigkeit

BAT II, Fallgruppe 1

Ärzte

Aufgrund der Streitträchtigkeit

dieser in der BAT-Vergütungsord-

nung verwendeten Fallgruppen und

Tätigkeitsmerkmale erließen die Ta-

rifparteien des BAT gemeinsam und

damit „amtlich“ die folgenden Pro-

tokollerklärungen:

▲▲ Nr. 1

Ständiger Vertreter im Sinne des Tätig-

keitsmerkmals ist nur der Arzt (Zahn-

arzt), der den Leitenden Arzt in der Ge-

samtheit seiner Dienstaufgaben vertritt.

Das Tätigkeitsmerkmal kann daher in-

nerhalb einer Abteilung (Klinik) nur von

einem Arzt (Zahnarzt) erfüllt werden6.

▲▲ Nr. 3

Funktionsbereiche sind wissenschaftlich

anerkannte Spezialgebiete innerhalb ei-

nes ärztlichen Fachgebiets, z.B. Nephro-

logie, Handchirurgie, Neuroradiologie,

5 In dem Artikel werden (entgegen dem Wortlaut
des TV-Ärzte/VKA und des TVÜ-Ärzte/VKA)
nachfolgend nur die männlichen Bezeichnun-
gen verwendet, was die Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit nach Auffassung des Autors deut-
lich erhöht. Eine Diskriminierung von Ärztin-
nen, Oberärztinnen oder Chefärztinnen ist hier-
durch selbstverständlich nicht beabsichtigt.

6 Protokollerklärung Nr. 2 beschäftigt sich mit
der Frage, wie die „unterstellten Ärzte“ jeweils
zu zählen sind.“



1293/97); keine Schwierigkeiten, die

Leitung einer pädiatrischen Intensiv-

station innerhalb eines Zentrums für

Kinderheilkunde schon aufgrund der

gesonderten Weiterbildung nach der

Hessischen Weiterbildungsordnung

als „selbständigen Funktionsbe-

reich“ im Sinne des BAT anzusehen.

3. Tarifvertrag öffentlicher Dienst
(TVöD)

Der von den Krankenhausärzten und de-

ren Gewerkschaft marburger bund abge-

lehnte, für die übrigen Beschäftigten aber

ab dem 1.10.2005 geltende TVöD enthielt

zwar deutliche Verschlechterungen für

die betroffenen Ärzte8, hinsichtlich der

hier interessierenden Problematik, aber

keine wesentlichen Abweichungen vom

BAT.

§ 51 Abs. 2 TVöD-BT-K sah lediglich ei-

ne besondere Zulage für Ärzte vor, die als

ständige Vertreter des Leitenden Arztes

durch ausdrückliche Anordnung bestellt

wurden.

§ 51 Abs. 3 TVöD-BT-K sah eine Funkti-

onszulage für Ärzte vor, die „aufgrund

ausdrücklicher Anordnung innerhalb ei-

ner Fachabteilung oder eines Fachbe-

reichs einen selbständigen Funktionsbe-

reich mit mindestens zehn Beschäftigten

leiten“.

Die alten Protokollerklärungen zur

BAT-Vergütungsordnung wurden unver-

ändert als Protokollerklärungen zu § 51

TVöD-BT-K übernommen.
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Elektroencephalographie, Herzkatheteri-

sierung.

▲▲ Nr. 4

Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr

unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der

gesamten Tätigkeit ausmacht.

Auf dieser Basis gaben die Mitglie-

derversammlung der Tarifgemein-

schaft deutscher Länder (TdL) und

der Gruppenausschuss der Vereini-

gung der kommunalen Arbeitgeber-

verbände (VKA) dann Stellungnah-

men zur praktischen Anwendung der

unklaren Vergütungsgruppen, Fall-

gruppen, Tätigkeitsmerkmale und

Protokollerklärungen des BAT ab,

die aber ihrerseits teils veraltet, teils

mehr oder weniger willkürlich sind7.

Diese Stellungnahmen ergingen

zudem einseitig aus Arbeitge-

bersicht. Stellungnahmen der damals 

tarifschließenden Gewerkschaften

ÖTV und DAG bzw. von ver.di und

marburger bund scheinen genauso

wenig zu existieren wie weitere ge-

meinschaftliche damit „amtliche“

Protokollerklärungen von Arbeitge-

berverband und Gewerkschaften.

Ein „Funktionsbereich“ im Sinne

des BAT lag also nach Auffassung der

TdL und der VKA jedenfalls dann

vor, wenn dieser Funktionsbereich

als funktionell abgegrenzter Teilbe-

reich innerhalb einer Fachabteilung

existierte und dort wissenschaftlich

anerkannte spezialisierte ärztliche

Aufgaben wahrgenommen wurden.

Aus Sicht von TdL und VKA blieb

der „BAT-Funktionsbereich“ in vol-

lem Umfang, d.h. medizinisch und 

organisatorisch der jeweiligen Kli-

nik/Abteilung unterstellt, so dass 

die Existenz eines „BAT-Funktions-

bereichs“ nichts an den umfassen-

den medizinischen und organisatori-

schen Weisungsrechten des Chefarz-

tes der jeweiligen Klinik/Abteilung

auch hinsichtlich des „BAT-Funkti-

onsbereichs“ änderte.

Im Übrigen wurde aus Arbeitge-

bersicht festgehalten, dass die Lei-

tung eines „Funktionsbereichs“ im

Sinne des BAT nur dann vorliege,

wenn der Arzt (je nach Vergütungs-

und Fallgruppe) entweder „überwie-

gend“ (= mehr als 50 v.H.) oder „in

nicht unerheblichem Umfang“ 

(= mindestens 25 v.H.) in dem Funk-

tionsbereich tätig ist.

Somit war aus Arbeitgebersicht

klar, dass die Leitung eines „selb-

ständigen Funktionsbereichs“ im

Sinne des BAT auch dann vorliegen

konnte, wenn der Leiter dieses

„selbständigen Funktionsbereichs“

bis zu 75% seiner Tätigkeit außer-

halb seines selbständigen Funktions-

bereichs (mit allgemeinen Aufgaben

der „Restabteilung“) verbrachte.

Festzuhalten ist damit das Folgende:

▲ Die Leitung eines „selbständigen

Funktionsbereichs“ im Sinne des

BAT setzt nach Auffassung der

TdL und der VKA weder die medi-

zinische Letztverantwortung/Wei-

sungsfreiheit, noch die organisato-

rische Letztverantwortung/Wei-

sungsfreiheit voraus.

Höchstrichterliche Urteile schei-

nen – soweit ersichtlich – nur zu dem

Begriff „ständiger ärztlicher Vertre-

ter“ aber nicht zu dem Begriff

„selbständiger Funktionsbereich“

im Sinne des BAT zu existieren.

Immerhin hatte das Hessische LAG

in einem Urteil vom 29.1.1999 (13 Sa

7 vgl. den Kommentar zum BAT von
Uttlinger/Breier, Band III, Teil I Protokollnoti-
zen B 1.1.4 Seite 196 bis 203; ein „Funktionsbe-
reich“ im Sinne des BAT liegt nach Auffassung
des VKA u.a. in den folgenden Fällen vor:

Innerhalb des Fachgebiets Chirurgie: Kinder-
chirurgie, Unfallchirurgie, Endoprothetik, Ge-
fäßchirurgie, Handchirurgie, Herzchirurgie,
Plastische Chirurgie, Thoraxchirurgie

Innerhalb des Fachgebiets Dermatologie: Aller-
gologie

Innerhalb des Fachgebiets Innere Medizin: 
Gastroenterologie, Kardiologie, Pulmologie,
Nephrologie, Immunologie, Hämatologie-Onko-
logie, Angiologie

Innerhalb des Fachgebiets Neurologie: EEG
und Elektromyographie, Neuroradiologie

Innerhalb des Fachgebiets Psychiatrie: EEG
und Elektromyographie, Psychotherapie, Ge-
ronto-Psychiatrie, Suchtkranken-Psychiatrie,
Forensische Psychiatrie, Jugendpsychiatrie

Innerhalb des Fachgebiets Radiologie: Neuro-
radiologie, Strahlentherapie, Computer-Tomo-
graphie

Audiologie und Pädaudiologie

Innerhalb des Fachgebiets Pathologie: Neuro-
pathologie

Innerhalb des Fachgebiets Labormedizin: Sero-
logie

Innerhalb des Fachgebiets Kinderheilkunde:
Kinderkardiologie

Innerhalb des Fachgebiets Hygiene: Kranken-
haushygiene
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4. Tarifvertrag für die Ärztinnen
und Ärzte an kommunalen Kran-
kenhäusern im Bereich der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitge-
berverbände (TV-Ärzte/VKA)

4.1 Regelungen des TV-Ärzte/VKA

Der neue, rückwirkend zum 1.8.2006

geltende TV-Ärzte/VKA nimmt in 

§ 16 abweichend vom BAT und vom

TVöD sowie in Übereinstimmung mit

der gelebten Realität und dem

Sprachgebrauch an den Krankenhäu-

sern eine neue Eingruppierung der

tarifangestellten Ärzte in die folgen-

den Entgeltgruppen vor:

▲ Entgeltgruppe I:

Arzt mit entsprechender Tätigkeit

(wie die bisherige Vergütungs-

gruppe BAT II, Fallgruppe 1; un-

problematisch, verwirklicht bei

ärztlicher Tätigkeit nach erfolgter

Approbation / Berufserlaubnis)

▲ Entgeltgruppe II:

Facharzt mit entsprechender Tä-

tigkeit

(wie die bisherige Vergütungs-

gruppe BAT I b, Fallgruppe 1; un-

problematisch verwirklicht bei

ärztlicher Tätigkeit nach erfolgter

Facharztanerkennung durch die

Landesärztekammer)

▲ Entgeltgruppe III:

Oberarzt

(problematisch und streitig)

▲ Entgeltgruppe IV:

Leitender Oberarzt

(problematisch und streitig).

Die „amtliche“ Protokollerklärung

von VKA und marburger bund zu 

§ 16 c TV-Ärzte/VKA lautet wie folgt:

„Oberarzt ist derjenige Arzt, dem

die medizinische Verantwortung für

selbstständige Teil- oder Funktionsbe-

reiche der Klinik bzw. Abteilung vom

Arbeitgeber ausdrücklich übertragen

worden ist.“

Folglich müssen für die Eingrup-

pierung in die neue Entgeltgruppe

III die folgenden Tätigkeitsmerkma-

le erfüllt sein:

▲ Arzt (ärztliche Approbation, Be-

rufserlaubnis),

▲ medizinische Verantwortung,

▲ selbständiger Teilbereich oder

selbständiger Funktionsbereich,

▲ der Klinik bzw. Abteilung

▲ vom Arbeitgeber ausdrücklich

übertragen.

Die „amtliche“ Niederschriftser-

klärung von VKA und marburger

bund zu § 6 Abs. 2 TVÜ-Ärzte/VKA

lautet wie folgt:

„Die Tarifvertragsparteien gehen da-

von aus, dass Ärzte, die am 31.7.2006

die Bezeichnung „Oberärztin/Ober-

arzt“ führen, ohne die Voraussetzungen

für eine Eingruppierung als Oberärz-

tin/Oberarzt nach § 16 TV-Ärzte/

VKA zu erfüllen, die Berechtigung zur

Führung ihrer bisherigen Bezeichnung

nicht verlieren. Eine Eingruppierung

in die Entgeltgruppe III ist hiermit

nicht verbunden.“

4.2 „Titularoberärzte“, „Tarifober-

ärzte“

Folglich wird es bei der Überleitung

der Ärzte an den öffentlichen Kran-

kenhäusern vom BAT (oder dem häu-

fig zu Unrecht angewendeten TVöD)

in den neuen TV-Ärzte/VKA zu einer

Spaltung innerhalb der Gruppe der

Oberärzte kommen.

Es wird „Titular-Oberärzte“ geben,

die zwar noch ihren alten, zu BAT-

Zeiten verliehenen Titel führen dür-

fen, aber dennoch lediglich nach der

Entgeltgruppe II (Facharzt) bezahlt

werden. Nur ein Teil der zu BAT-

Zeiten ernannten Oberärzte dürfte

tatsächlich auch als „Tarifoberarzt“

in die neue Entgeltgruppe III (Ober-

arzt) eingruppiert werden.

Die Niederschriftserklärung illus-

triert damit lediglich, was § 6 Abs. 2

TVÜ-Ärzte ohnehin bestimmt. Für

Ärzte, die die Voraussetzungen der

Entgeltgruppe III oder IV erfüllen,

gibt es (anders als für die Ärzte der

Entgeltgruppen I oder II) keine „au-

tomatische Überleitung“. Vielmehr

werden Aspiranten auf die Entgelt-

gruppe III oder IV gedanklich erst

(als Facharzt) in die Entgeltgruppe II

eingruppiert. Anschließend erfolgt

dann (ohne Bezugnahme auf den bis-

herigen Status oder den unter Gel-

tung des BAT verliehenen „Oberarzt-

Titel“) eine Eingruppierung in die

Entgeltgruppen III oder IV, wenn 

deren Tätigkeitsmerkmale in vollem

Umfang erfüllt sind. „Bestands-

schutz“ ist im TV-Ärzte/VKA und im

TVÜ-Ärzte/VKA nur hinsichtlich des

bisherigen BAT-Gehalts aber nicht

hinsichtlich einer Eingruppierung in

die neuen Entgeltgruppen III und IV

vorgesehen.

Dieses Problem ist dem marburger

bund bewusst. Er hat es in den Tarif-

verhandlungen mit der VKA verur-

sacht bzw. in Kauf genommen. Nach

Aussage des marburger bundes war

eine Besserstellung, insbesondere 

eine generelle Überleitung aller un-

ter Geltung des BAT ernannten

„BAT- Oberärzte“ in die neue Ent-

geltgruppe III in den Tarifverhand-

lungen nicht durchsetzbar. Dies

klingt plausibel, ändert an der Frus-

tration der betroffenen „Titular-

Oberärzte“ aber nichts.

4.3. Sinnhaftigkeit des Wortlauts

der Entgeltgruppe III

Die neue Entgeltgruppe III (Ober-

arzt) dürfte in der Praxis problema-

tisch sein, weil sie dem Entstehen

„oberärztlicher Vorgärten“ Vorschub

leistet, wodurch wiederum häufig die

Organisation der Klinik, die Versor-

gung der Patienten und die durchge-

8 Während der BAT und der TV-Ärzte/VKA von ei-
ner festen Eingruppierung ausgehen, sieht § 51
TVöD-BT-K hinsichtlich der vorliegend interes-
sierenden Tätigkeitsmerkmale lediglich „Funk-
tionszulagen“ vor, die vom Krankenhausträger
bei Entziehung der Funktion frei widerrufen
werden können.
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hende Einsatzfähigkeit der Oberärz-

te beeinträchtigt wird.

Krankenhausträger und Chefärzte

dürften häufig ein Interesse an

„oberärztlichen Generalisten“ ha-

ben, die „alles können und überall

einsetzbar sind“. Dieses Interesse an

„oberärztlichen Generalisten“ steht

in einem Spannungsverhältnis zu

den Tätigkeitsmerkmalen der neuen

Entgeltgruppe III.

4.4 Maßgeblichkeit des Wortlauts

der Entgeltgruppe

Auch eine kritische rechtspolitischen

Bewertung der Entgeltgruppe III, ih-

re hohe Streitträchtigkeit und ihre

teilweise fehlende Sinnhaftigkeit 

ändern nichts daran, dass für die Ein-

gruppierung in die Entgeltgruppe III

ausschließlich deren tariflich fixier-

te Tätigkeitsmerkmale maßgeblich

sind.

Die Arbeitsgerichte werden sich im

Streitfall unter Berufung auf die

durch Art. 9 Abs. 3 GG (Grundrecht

der Koalitionsfreiheit) geschützte

ausschließliche Regelungskompe-

tenz der Tarifvertragsparteien VKA

und marburger bund weigern, eine

„Korrektur“ der Entgeltgruppe III

zugunsten der betroffenen BAT-

Oberärzte, der Krankenhausträger

oder nach „Zweckmäßigkeitskriteri-

en“ vorzunehmen, weil sie sich sonst

unzulässig an die Stelle der Tarifpar-

teien setzen würden.

Die Arbeitsgerichte werden sich

ausschließlich an den tarifvertrag-

lich normierten Tätigkeitsmerkma-

len sowie den von VKA und marbur-

ger bund gemeinsam vereinbarten

Protokollnotizen orientieren.

Ein BAT-Oberarzt kann die Ein-

gruppierung in die Entgeltgruppe III

und damit eine Bezahlung als „Tarif-

oberarzt“ daher nur dann erreichen,

wenn er darlegen und im Streitfall

vor dem Arbeitsgericht beweisen

kann, dass er die Tätigkeitsmerkma-

le der Entgeltgruppe III erfüllt. Der

zu BAT-Zeiten verliehene Titel

„Oberarzt“ hilft hierbei nicht.

Übergangs- oder Altfall-Regelun-

gen sieht der TV-Ärzte/VKA für

Oberärzte und Leitende Oberärzte

ausdrücklich nicht vor9. Wer die

Tätigkeitsmerkmale der Entgelt-

gruppen III und IV nicht erfüllt, er-

hält lediglich Bestandsschutz hin-

sichtlich der Höhe seines BAT- oder

TVöD-Gehalts, wird als Facharzt aber

zwingend in die Entgeltgruppe II

eingruppiert.

5. Begriffe des TV-Ärzte/VKA, Be-
griffe des BAT, Abweichungen

Bei dem TV-Ärzte/VKA handelt es

sich um eine arztspezifische Weiter-

entwicklung der alten BAT-Vergü-

tungsordnung. Ein Vergleich der BAT-

Vergütungsgruppen und Tätigkeits-

merkmale mit den Entgeltgruppen

des neuen TV-Ärzte/VKA ergibt ei-

nerseits deutliche und bewusste 

Änderungen, andererseits aber auch

Gemeinsamkeiten, die sich in der

Verwendung gleicher Begriffe mani-

festiert. Folglich ist ein Vergleich zwi-

schen BAT und TV-Ärzte/VKA hilf-

reich für ein Verständnis der 

neuen Entgeltgruppen des TV-Ärz-

te/VKA (sog. historische Interpreta-

tion).

Vorab sind allerdings die folgen-

den Unterschiede zwischen BAT und

TV-Ärzte/VKA festzuhalten:

1.) Nach dem TV-Ärzte/VKA sind

die Anzahl der dem Chefarzt unter-

stellten Ärzte und die Größe der Ab-

teilung irrelevant für die Eingrup-

pierung.

Dagegen stellte der BAT in mehreren

Vergütungs- und Fallgruppen auf die An-

zahl der unterstellten Ärzte ab. Dies führ-

te in der Praxis häufig zur Frustration der

„ständigen ärztlichen Vertreter“, weil ei-

ne Höhergruppierung aus der Vergü-

tungsgruppe BAT I a in die Vergütungs-

gruppe BAT I, Fallgruppe 1 voraussetzte,

dass dem Chefarzt mindestens neun Ärz-

te ständig unterstellt waren. Diese Zahl

wurde in den modernen spezialisierten

Abteilungen aber nur noch selten er-

reicht. Im Regelfall musste sich daher

auch der „ständige ärztliche Vertreter“

mit der Vergütungsgruppe BAT I a begnü-

gen, die ohnehin jeder Facharzt nach

achtjähriger ärztlicher Tätigkeit erreich-

te.

2.) Der TV-Ärzte/VKA hat den Be-

währungsaufstieg komplett abge-

schafft. Wem es nicht gelingt, die

Tätigkeitsmerkmale der nächsthöhe-

ren Entgeltgruppe zu erfüllen, der

bleibt „ewig“ in seiner Entgeltgrup-

pe10.

Nach dem BAT bestand dagegen die

Möglichkeit des Bewährungsaufstiegs 

von einer Vergütungsgruppe in die

nächsthöhere Vergütungsgruppe („Sitz-

prämie“). Jeder Facharzt stieg automa-

tisch in die Vergütungsgruppe BAT I a auf.

Jeder Nicht-Facharzt stieg automatisch

von der Einstiegs-Vergütungsgruppe BAT

II in die Vergütungsgruppe BAT I b auf.

5.1 „Arzt“

Die Entgeltgruppe III des TV-Ärz-

te/VKA verwendet in Übereinstim-

mung mit den Entgeltgruppen I und

IV den Begriff „Arzt“, während 

die Entgeltgruppe II ausdrücklich

den Begriff „Facharzt“ verwendet.

Folglich kann ein Nicht-Facharzt 

sowohl „Oberarzt“ als auch „Leiten-

der Oberarzt“ im Sinne des TV-Ärz-

te/VKA sein; in der Praxis sicherlich

eine theoretische Möglichkeit, die

sich aber aus der Begrifflichkeit des

TV-Ärzte/VKA zwingend ergibt.

Diesbezüglich besteht eine Überein-

stimmung zwischen TV-Ärzte/VKA und

BAT. Auch der „ständige ärztliche Vertre-

ter“ im Sinne des BAT musste kein Fach-

arzt sein, war dies tatsächlich aber regel-

mäßig.

9 Vgl. § 6 Abs. 2 TVÜ-Ärzte/VKA

10 Folglich bleiben „Alt-Assistenten“ ohne Fach-
arztanerkennung „“ewig“ in der Entgeltruppe
I (Arzt). Fachärzte bleiben „ewig“ in der Ent-
geltgruppe II, sofern es ihnen nicht gelingt, die
vorliegend näher besprochenen Tätigkeits-
merkmale der Entgeltgruppe III (Oberarzt) zu
erfüllen.
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5.2 „medizinische Verantwortung“

versus „Leitung“

Der TV-Ärzte/VKA verwendet den Be-

griff „medizinische Verantwortung“.

Dagegen verwendet der BAT in sei-

nen Fallgruppen den Begriff „Lei-

tung“ („Ärzte ... die ... leiten“).

Durch die Verwendung des Adjek-

tivs „medizinische“ im TV-Ärzte/

VKA soll lediglich normiert werden,

dass der Oberarzt noch „als Arzt“

tätig werden muss. Da der TV-Ärzte/

VKA nach seinem § 1 Abs. 1 aus-

drücklich für alle „Ärztinnen und

Ärzte“, d.h. für alle Arbeitnehmer

mit ärztlicher Approbation/Berufser-

laubnis gilt, würde die Entgeltgrup-

pe III des TV-Ärzte/VKA ohne das Ad-

jektiv „medizinische“ z.B. auch für

einen approbierten Arzt gelten, der

den Beruf gewechselt hat und z.B. in-

nerhalb der Verwaltung die ver-

selbstständigte Einkaufsabteilung

leitet, der Abrechnungsstelle der Ver-

waltung vorsteht oder z.B. als Be-

triebsleiter eines Krankenhausstand-

orts fungiert. Derartige „Ärzte in

nichtärztlichen Berufen“ sollten

nach dem Willen der Tarifparteien

aber nicht unter die Entgeltgruppe

III fallen.

Im Übrigen erfordert der im TV-

Ärzte/VKA erstmals verwendete Be-

griff „Teilbereich“ ebenfalls die Be-

tonung des Arztberufs durch die Ver-

wendung des Adjektivs „medizini-

sche“ (vgl. unten). Der Begriff

„Teilbereich“ hat anders als der Be-

griff „Funktionsbereich“ keinen Be-

zug zur ärztlichen Weiterbildungs-

ordnung, so dass ohne die Verwen-

dung des Adjektivs „medizinische“

vor „Verantwortung“ auch eindeu-

tig nichtärztliche Teilbereiche (z.B.

Haustechnik, Abfallentsorgung Kan-

tine usw.) von der Entgeltgruppe III

umfasst wären, sofern die „Verant-

wortung“ für diese Teilbereiche nur

einem Arzt obliegt. Dies entspricht

aber nicht dem Willen der Tarifpar-

teien.

Da die neue Entgeltgruppe III die

alten BAT-Begriffe „innerhalb einer

Fachabteilung oder innerhalb eines

Fachbereichs“ nicht mehr verwen-

det, bedurfte es einer Betonung der

spezifisch ärztlichen Tätigkeit durch

die Verwendung des Adjektivs „me-

dizinische“.

Dagegen wurde durch den Aus-

tausch des BAT-Begriffs „Leitung“

durch den TV-Ärzte/VKA-Begriff

„Verantwortung“ wohl keine inhalt-

liche Änderung bezweckt. Unter 

Geltung des BAT war unbestritten,

dass die „Leitung eines selbständi-

gen Funktionsbereichs“ medizini-

sche und organisatorische Weisungs-

rechte des Chefarztes innerhalb des

„Funktionsbereichs“ nicht aus-

schloss.

Da der Begriff „Verantwortung“

des TV-Ärzte/VKA sprachlich eher

schwächer ist als der Begriff „Lei-

tung“ des BAT, können hinsichtlich

der „Verantwortung“ keine höheren

Anforderungen gelten als hinsicht-

lich der „Leitung“.

Die „medizinische Verantwortung“

für einen „Teil- oder Funktionsbe-

reich schließt medizinische oder or-

ganisatorische Weisungsrechte des

Chefarztes gegenüber dem „Ober-

arzt“ und innerhalb des „Teil- oder

Funktionsbereichs“ daher nicht aus.

5.3 „selbstständig“

Das Adjektiv „selbstständig“ wurde

unverändert von den Fallgruppen 4

der BAT-Vergütungsgruppen I a und

I b in den TV-Ärzte/VKA übernom-

men. „Selbstständig“ bedeutete –

wie oben ausgeführt – schon unter

Geltung des BAT nicht „unabhängig“

bzw. „ohne Einwirkungsmöglichkeit“

durch die zugehörige Abteilung und

dessen Chefarzt. Hieran hat sich un-

ter der Geltung des TV-Ärzte/VKA

nichts geändert.

Da die Tarifparteien des BAT und

des TV-Ärzte/VKA eine Definition

des Adjektivs „selbstständig“ seit

mehr als 30 Jahren verweigern, kann

eine abschließende Definition nicht

einfach nachgeliefert werden. Ent-

scheidend für das Merkmal „selbst-

ständig“ ist damit eine Einbeziehung

und Abwägung sämtlicher unter-

schiedlicher Indizien im individuel-

len Einzelfall.

Die folgenden Indizien sprechen

für „Selbständigkeit“ im Sinne der

Entgeltgruppe III:

– Besondere medizinische Kom-

petenz („Schmerztherapeut“,

„DEGUM III-Zulassung, „Senolo-

ge“, „Handchirurg“, Neuroradio-

loge, Spezialist für invasive Ra-

diologie usw.)

und/oder

– organisatorische Eigenständigkeit

(eigene Sprechstunde, Ermächti-

gung, Nebentätigkeitserlaubnis,

eigenes Personal, eigene Geräte

oder Räume, spezielle Weisungs-

rechte

und/oder

– besonderer „Marketingauftritt“,

z.B. Erwähnung auf der Homepage

des Krankenhauses („unser Spe-

zialist für ...“, „bei Fragen zu ...

wenden sie sich bitte an ...“)

Entscheidend für das Merkmal

„selbstständig“ ist eine sogenannte

wertende Gesamtschau aller Kriteri-

en im individuellen Einzelfall. So

könnte etwa eine fehlende medizini-

sche Spezialisierung durch eine stär-

kere organisatorische Eigenständig-

keit ausgeglichen werden und umge-

kehrt.

„Selbstständigkeit“ bedeutet da-

gegen nicht, dass der Oberarzt medi-

zinisch oder organisatorisch wei-

sungsfrei sein müsste. Andernfalls

wäre auch die Stellung des „Leiten-

den Oberarztes“ nicht erklärbar, für

den durch § 16 d TV-Ärzte/VKA aus-

drücklich in eine eigenständige Ent-

geltgruppe IV geschaffen wurde, die

mit dem „ständigen ärztlichen Ver-

treter“ nach der BAT-Vergütungsord-

nung nur teilweise übereinstimmt.

Die tarifliche „Selbstständigkeit“

des Oberarztes nach der Entgelt-

gruppe III hindert daher weder den

hierarchisch übergeordneten Leiten-

den Oberarzt noch den Chefarzt, in



5.5 Plural versus Singular

Die BAT-Fallgruppen verwenden den

Singular „Funktionsbereich“. Die

Entgeltgruppe III des TV-Ärzte/VKA

verwendet dagegen die Plural-For-

mulierung „Teil- oder Funktionsbe-

reiche“. Diese Plural-Formulierung

ist nicht im Sinne von „mindestens

zwei“ zu verstehen, weil die Tarifver-

tragsparteien andernfalls ein ein-

deutiges Zahlwort verwendet hätten.

Der Plural bedeutet eine gewisse

Relativierung. Die Tarifvertragspar-

teien gehen wohl davon aus, dass ei-

nem Oberarzt auch die Verantwor-

tung für mehrere „Teil- oder Funkti-

onsbereiche“ neben einander über-

tragen werden kann, ohne dass

automatisch eine (zeitliche) Überfor-

derung einträte. Dies bedeutet wie-

derum, dass auch ein „Minibereich“

als „Teil- oder Funktionsbereich“ im

Sinne der Entgeltgruppe II fungieren

kann, eine Interpretation für die

auch die Streichung der BAT-Adjek-

tive „überwiegend“ bzw. „in nicht

unerheblichem Umfang im TV-Ärz-

te/VKA spricht.

5.6 Keine „Mindestzeit“

Die in den BAT-Fallgruppen noch

verwendeten Begriffe „überwie-

gend“ bzw. „in nicht unerheblichem

Umfang“, wurden in den TV-

Ärzte/VKA und in dessen neue Ent-

geltgruppe III nicht übernommen.

Eine gewisse Mindestzeit, die der

„Oberarzt“ für seinen selbstständi-

gen Teil- oder Funktionsbereich auf-

wenden müsste, ist daher anders als

nach dem BAT keine Voraussetzung

mehr für eine Eingruppierung in die

neue Entgeltgruppe III.

5.7 Keine Tätigkeit im „Teil- oder

Funktionsbereich“

Der BAT sah noch ausdrücklich vor,

dass der Arzt „in diesem Funktions-

bereich“ tätig wurde. Diese Be-

schränkung ist im TV-Ärzte/VKA ent-

fallen. Deshalb ist es unter der Gel-

tung des TV-Ärzte/VKA möglich, dass

der „Oberarzt“ sich auf das „ärztli-
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den „selbstständigen Teil- oder

Funktionsbereich“ des Oberarztes

„hineinzuregieren“.

Andernfalls entstünde das absurde

Ergebnis, dass der „Oberarzt“ medi-

zinische Weisungsfreiheit in seinem

Teilbereich oder Funktionsbereich

genießen würde, dies aber sofort wie-

der verlöre, sobald er zum Leitenden

Oberarzt (Entgeltgruppe IV) beför-

dert würde.

5.4 „Teil- oder Funktionsbereich“

versus „Funktionsbereich“

Der schon von den Fallgruppen 4 der

Vergütungsgruppen BAT I a und BAT

I b verwendete Begriff „Funktions-

bereich“, wurde auch in die Entgel-

truppe III des neuen TV-Ärzte/ VKA

übernommen.

Da die Tarifvertragsparteien in

dem TV-Ärzte/VKA eine Fülle von

Änderungen gegenüber BAT und

TVöD vornahmen, den Begriff

„Funktionsbereich“ aber unverän-

dert ließen, ist davon auszugehen,

dass der Begriff „Funktionsbereich“

des BAT inhaltlich identisch ist mit

dem Begriff „ Funktionsbereich“ des

TV-Ärzte/VKA.

Dagegen handelt es sich bei dem

Begriff „Teilbereich“ im TV-Ärzte/

VKA um eine Neuerung. Da der Be-

griff „Funktionsbereich“ – wie oben

dargestellt – unter Geltung des BAT

vor allem analog der ärztlichen Wei-

terbildungsordnung verstanden wur-

de, ist davon auszugehen, dass es sich

bei dem neuen Begriff „Teilbereich“

um eine Bezeichnung handelt, die

sich inhaltlich bewusst von der ärzt-

lichen Weiterbildungsordnung lösen

wollte. Als „Teilbereich“ im Sinne

der Entgeltgruppe III werden daher

auch ärztliche Tätigkeiten ohne je-

den Bezug zur ärztlichen Weiterbil-

dungsordnung erfasst.

„Teilbereich“ im Sinne der Ent-

geltgruppe III können deshalb die

nachfolgenden lediglich beispielhaf-

ten, keineswegs abschließenden Auf-

gaben sein:

▲ ärztliche DRG-Codierung

▲ ambulantes OP-Zentrum

▲ Koordination Zentral-OP

▲ Weiterbildung und CME-Fortbil-

dung

▲ Brustzentrum

▲ Wirbelsäulenzentrum

▲ Notarztkoordination

▲ ärztliche Leitung der Schwestern-

schule

▲ Transfusionsverantwortung

▲ Hygieneverantwortung

▲ Röntgen- oder Strahlenschutzver-

antwortung

▲ Medizingeräteverantwortung

▲ MVZ-Organisation

▲ ...

▲ ...

Zudem verfolgt der TV-Ärzte/VKA

durch die Verwendung des Begriffs

„Teil- oder Funktionsbereiche“ die

Fusion der bisherigen Fallgruppen 3

und 4 der  Vergütungsgruppen BAT I

a und BAT I b.

Die Fallgruppen 3 der Vergütungs-

gruppen BAT I a und BAT I b defi-

nierten den Begriff „Gebiet“ noch

durch die abschließende Aufzählung

„Anästhesie, Blutzentrale, Patholo-

gie, Röntgenologie, Zentrallaborato-

rium“.

Die Fallgruppen 4 der Vergütungs-

gruppen BAT I a und BAT I b verzich-

teten dagegen auf die Definition des

von ihnen verwendeten Begriffs

„Funktionsbereich“, was dann zu ei-

ner interpretativen Protokollnotiz

der Tarifvertragsparteien sowie zu

umfangreichen VKA-Auslegungsbe-

schlüssen führte (s.o.).

Eine inhaltliche Unterscheidung

zwischen dem BAT-Begriff „Gebiet“

in den Fallgruppen 3 und dem BAT-

Begriff „Funktionsbereich“ in den

Fallgruppen 4 besteht aber nicht.

Der neue Begriff „Teil- oder Funk-

tionsbereiche“ des TV-Ärzte/VKA er-

fasst daher sowohl das „Gebiet“ nach

den BAT Fallgruppen 3 als auch den

Funktionsbereich nach den BAT Fall-

gruppen 4 der BAT-Vergütungsgrup-

pen I a und I b.



bis das Gehalt der eigentlich „richti-

gen“ Entgeltgruppe II erreicht wird.

Umgekehrt ist die neue Entgelt-

gruppe III deutlich „arztfreundli-

cher“ formuliert als die bisherigen

sehr restriktiven Bestimmungen des

BAT (Vergütungsgruppe I a, Fall-

gruppen 3 und 4,Vergütungsgruppe I

b, Fallgruppen 3 und 4).

Entgegen den bisherigen Äuße-

rungen von Seiten der kommunalen

Arbeitgeber muss die Zahl der Tarif-

oberärzte, die Anspruch auf eine Ein-

gruppierung in die neue Entgelt-

gruppe III haben, deshalb höher lie-

gen als die Zahl der Ärzte, die bisher

in die Fallgruppen 3 oder 4 der BAT-

Vergütungsgruppen I a, I b eingrup-

piert waren.

Eine endgültige Eingruppierungs-

entscheidung zugunsten der neuen

Entgeltgruppe II oder III kann aller-

dings nur bezogen auf den jeweiligen

Einzelfall unter sorgfältiger Würdi-

gung der tatsächlichen Situation am

Krankenhaus und der Aufgaben und

Funktionen des überzuleitenden

BAT-Oberarztes oder des neu einzu-

gruppierenden Arztes erfolgen.

6. Übertarifliche Eingruppierung
und Vergütung

Tarifverträge enthalten lediglich

Mindestarbeitsbedingungen zuguns-

ten der Gewerkschaftsmitglieder

(vgl. § 4 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz).

Es ist dem Arbeitgeber jederzeit

möglich, eine übertarifliche Bezah-

lung oder Höhergruppierung durch-

zuführen, um hierdurch Zweifelsfälle

ohne streitige Auseinandersetzungen

vor den Arbeitsgerichten einver-

nehmlich zu regeln oder eine Demo-

tivierung bzw. Abwanderung qualifi-

zierter erfahrender Fachärzte zu ver-

hindern, auf die die Krankenhäuser

zur Gewährleistung der Patienten-

versorgung dringend angewiesen

sind.

Unproblematisch möglich wäre et-

wa ein Ergänzungsvertrag zum Ar-
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che Management“ bzw. „ärztliche

Leitungstätigkeiten“ beschränkt, oh-

ne selbst in dem „Teil- oder Funkti-

onsbereich“ tätig zu werden (z.B. Or-

ganisation und Kontrolle der DRG-

Abrechung, die dann durch Doku-

mentationsassistenten erledigt wird;

Tätigkeit als Leitender Notarzt, ohne

selbst Rettungswagen zu fahren; Or-

ganisation des ambulanten OP-Zen-

trums, ohne selbst ambulant zu ope-

rieren usw.)

5.8 Keine Mindestgröße

Der BAT sah für einzelne Vergütungs-

und Fallgruppen noch klare Mindest-

größen vor (mindestens neun Ärzte,

mindestens sechs Ärzte, mindestens

fünf Ärzte usw.). Auf derartige Min-

destgrößen hat der TV-Ärzte/VKA ge-

nerell verzichtet. Folglich kann der

„Teil- oder Funktionsbereich“ auch

nur aus dem Oberarzt bestehen. Wei-

teres für den „Teil- oder Funktions-

bereich“ abgestelltes ärztliches oder

nichtärztliches Personal ist nicht er-

forderlich11.

5.9 „vom Arbeitgeber ausdrücklich

übertragen“ versus „auf Grund aus-

drücklicher Anordnung“

Obwohl TV-Ärzte/VKA und BAT hin-

sichtlich dieses Merkmals unter-

schiedlich formulieren, liegen wohl

keine inhaltlichen Differenzen vor.

Die Tarifparteien wollten die

„schleichende“ Bildung von „selbst-

ständigen Teil- oder Funktionsberei-

chen“ und die „schleichende“ Über-

tragung der „medizinischen Verant-

wortung“ für einen derartigen

„selbstständigen Teil- oder Funkti-

onsbereich“ verhindern. Folglich

muss die Übertragung ausdrücklich

durch den Krankenhausträger erfol-

gen. Dieser kann diese „ausdrückli-

che Übertragung“ aber – wie andere

Arbeitgeberaufgaben – auch auf den

für die Abteilung zuständigen Chef-

arzt delegieren.

Das Merkmal „vom Arbeitgeber

ausdrücklich übertragen“ gibt dem

Arbeitgeber sehr weitgehend die

Möglichkeit, das Entstehen von

„selbstständigen Teil- oder Funkti-

onsbereichen“ und damit die Höher-

gruppierung von Ärzten in die Ent-

geltgruppe III zu verhindern.

Allerdings gilt auch diesbezüglich

der Rechtsgedanke des § 162 BGB

bzw. das Verbot widersprüchlichen

Verhaltens. Ein Krankenhausträger

der „selbstständige Teil- oder Funk-

tionsbereiche“ unter der medizini-

schen Verantwortung eines Arztes

bildet, sich dann aber weigert, eine

„ausdrückliche Übertragung“ vorzu-

nehmen, um auf diese Weise die

Höhergruppierung des Arztes in die

Entgeltgruppe III zu vereiteln, muss

sich so behandeln lassen, als habe er

diese „ausdrückliche Übertragung“

tatsächlich vorgenommen. Dem Arzt

steht damit im Ergebnis ein Gehalt

nach der Entgeltgruppe III zu, ob-

wohl es an der eigentlich erforderli-

chen „ausdrücklichen Übertragung“

gerade fehlt.

5.10 Zusammenfassung

Zusammengefasst ist daher festzu-

halten, dass die neue Entgeltgruppe

III des TV-Ärzte/VKA zwar deutlich

„enger“ bzw. „arbeitnehmerfeindli-

cher“ gefasst ist, als es viele „BAT-

Oberärzte“ gegenwärtig wahrhaben

wollen. Es wird daher eine hohe An-

zahl an BAT-Oberärzten geben, die

künftig mit der Eingruppierung in

die Entgeltgruppe II (Facharzt) und

dem Status als „Titular-Oberarzt“ le-

ben müssen.

Für diese „Titular-Oberärzte“ sieht

§ 5 Abs. 2, § 6 TVÜ-Ärzte/VKA nur ei-

nen Bestandsschutz hinsichtlich des

bisherigen Gehalts vor. Dieser Be-

standsschutz ist – abhängig von der

weiteren Tarifentwicklung – tenden-

ziell vom „Abschmelzen“ bedroht,

11 Vgl. insoweit auch die wesentlich „arztfeindli-
chere“ Formulierung in § 51 Abs. 3 TVöD-BT-K:
„Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund ausdrück-
licher Anordnung innerhalb einer Fachabtei-
lung oder eines Fachbereichs einen selbständi-
gen Funktionsbereich mit mindestens zehn Be-
schäftigten leiten, erhalten für die Dauer der
Anordnung eine Funktionszulage von monat-
lich 250 Euro.“



68 ArztRecht 3/2007

TITELTHEMA

beitsvertrag mit der folgenden For-

mulierung:

„Herr Oberarzt Dr. ... wird unabhän-

gig vom Vorliegen der tariflichen Vor-

aussetzungen des TV-Ärzte/VKA in die

Entgeltgruppe III, Stufe ... eingruppiert

(übertarifliche Eingruppierung).“

Für die betroffenen BAT-Oberärz-

te, die sich sorgen, ob sie die be-

schriebenen Tätigkeitsmerkmale der

neuen Entgeltgruppe III erfüllen

oder  zum bloßen „Titular-Oberarzt“

absinken, stellt sich naturgemäß die

Frage, wie sie den Krankenhausträ-

ger zu einer derartigen übertarifli-

chen Eingruppierung „motivieren“

können.

Sinnvoll ist in diesem Zusammen-

hang die ohnehin arbeitsrechtlich

dringend indizierte konsequente Ver-

weigerung von unbezahlten Über-

stunden.

Ergänzend sollten diese Oberärzte

Ihre Zustimmung zu einer nach dem

§ 7 Abs. 2 a ArbZG i.V.m § 10 Abs. 5

TV-Ärzte-VKA möglichen Verlänge-

rung der Arbeitszeit von maximal 48

Wochenstunden auf maximal 60 Wo-

chenstunden (sog. Opt Out) so lange

verweigern, bis sie Einigkeit mit dem

Krankenhausträger über eine (gege-

benenfalls übertarifliche) Eingrup-

pierung in die Entgeltgruppe III er-

zielt haben.

7. Ausschlussfrist

§ 37 TV-Ärzte/VKA enthält12 die fol-

gende Bestimmung:

„Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-

nis verfallen, wenn sie nicht innerhalb

einer Ausschlussfrist von sechs Mona-

ten nach Fälligkeit von der Ärztin/dem

Arzt oder vom Arbeitgeber schriftlich

geltend gemacht werden. Für denselben

Sachverhalt reicht die einmalige Gel-

tendmachung des Anspruchs auch für

später fällige Leistungen aus.“

Viele kommunalen Krankenhaus-

träger dürften vermutlich frühestens

ab Februar 2007 in der Lage sein, den

TV-Ärzte/VKA anzuwenden. Die Be-

rechnung fälliger Nachzahlungen

dürfte noch länger dauern.

Dennoch gilt der TV-Ärzte/VKA

rückwirkend ab dem 1.8.2006, d.h.

erstmals für das August-Gehalt 2006.

Dieses wurde spätestens zum 1.9.2006

fällig.

Es lässt sich daher nicht aus-

schließen, dass ein später angerufe-

nes Arbeitsgericht zu dem Ergebnis

käme, die Ausschlussfrist nach § 37

Abs. 1 TV-Ärzte/VKA habe für das

August-Gehalt 2006 am 1.9.2006 be-

gonnen und sei zum 28.2.2007 abge-

laufen. Für spätere Monatsgehälter

würde die Ausschlussfrist des § 37

Abs. 1 TV-Ärzte/VKA nach dieser Be-

rechnungsmethode entsprechend

zeitversetzt ablaufen.

Zwar lässt sich ebenfalls gut be-

gründen, dass die Ausschlussfrist

frühestens zu dem Zeitpunkt be-

ginnen konnte, zu dem die endgül-

tige Textfassung des TV-Ärzte/

VKA und des TVÜ-Ärzte/VKA vor-

lag (22.11.2006), weil eine Eingrup-

pierung und eine Berechnung der

Entgeltansprüche vor diesem Zeit-

punkt unmöglich war.

Schließlich könnte für den Fristbe-

ginn auch auf den Zeitpunkt abge-

stellt werden, zu dem der Kranken-

hausträger erstmals in der Lage war,

Eingruppierungen und Entgeltbe-

rechnungen nach dem TV-Ärzte/VKA

vorzunehmen (Februar 2007?).

Da sich die späteren Entscheidun-

gen der Arbeitsgerichte zu diesem

Fristproblem nicht sicher vorhersa-

gen lassen, sollten sämtliche betrof-

fenen BAT-Oberärzte nach dem

Grundsatz des sichersten Weges vor-

gehen und unverzüglich (mit nach-

weisbarem Zugang) wie folgt an den

Krankenhausträger schreiben:

„Sehr geehrter Herr ...[Personalleiter],

bekanntlich gilt der TV-Ärzte/VKA

rückwirkend seit dem 1. 8.2006.

Folglich muss ich rückwirkend ab

dem 1.8.2006 in die Entgeltgruppe III

eingruppiert werden. Zudem muss mir

die Differenz zwischen meinem tatsäch-

lich ausgezahlten Gehalt in Höhe von

... Euro und dem geschuldeten Entgelt 

nach Entgeltgruppe ..., Stufe ... TV-Ärz-

te/VKA in Höhe von .... Euro beginnend

ab dem 1.8.2006 nachgezahlt werden.

Diese Ansprüche mache ich im Hin-

blick auf § 37 Abs. 1 TV-Ärzte / VKA

hiermit ausdrücklich und schriftlich

geltend.“

Nachdem die Ausschlussfrist des 

§ 37 TV-Ärzte/VKA auf diese Weise

gewahrt wurde, läuft lediglich die

dreijährige Verjährungsfrist nach 

§ 195 BGB. Gehaltsansprüche aus

dem Jahr 2006 verjähren hiernach

mit Ablauf des 31.12.2009.

Dennoch sollte eine arbeitsgericht-

liche Klärung erfolgen, sobald die be-

troffenen BAT-Oberärzte einerseits

die selbstkritische Überprüfung der

eigenen Ansprüche abgeschlossen,

andererseits Klarheit darüber erzielt

haben, dass sich ein Einvernehmen

mit dem Krankenhausträger über

Eingruppierung, Entgeltberechnung

und Auszahlung der Differenzbeträ-

ge nicht erzielen lässt.

8. Keine Auswirkungen auf das
chefärztliche Liquidationsrecht

Die Eingruppierung eines Oberarz-

tes in die Entgeltgruppe III des TV-

Ärzte/VKA hat keine Auswirkungen

auf das Liquidationsrecht des Chef-

arztes.

Diesbezüglich gilt nichts anderes

als für die alte Vergütungsgruppe

BAT I a Fallgruppe 4 oder die alte

Vergütungsgruppe BAT I b Fallgrup-

pe 4, die ebenfalls keine Auswirkun-

gen auf das chefärztliche Liquidati-

onsrecht hatten, obwohl auch bei die-

sen Fallgruppen die Leitung eines

„selbständigen Funktionsbereichs“

12 § 37 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA ist identisch mit § 70
BAT, § 37 TVöD
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E 1  Strafrecht

Voraussetzung für die Eingruppie-

rung war 

Zwar gilt für jede Privatliquidati-

on, damit auch für die chefärztliche

Privatliquidation (stationär oder am-

bulant) § 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ, der wie

folgt lautet:

„Der Arzt kann Gebühren nur für

selbständige ärztliche Leistungen be-

rechnen, die er selbst erbracht hat oder

die unter seiner Aufsicht nach fachli-

cher Weisung erbracht wurden (eigene

Leistungen).“

Eine privatärztliche Leistung ist

damit nur abrechnungsfähig, wenn

sie vom liquidationsberechtigten

Arzt, dessen ständigem ärztlichen

Vertreter im Sinne der GOÄ oder ei-

nem sonstigen Arzt erbracht wird,

der der fachlichen, d.h. medizini-

schen Weisung des liquidationsbe-

rechtigten Arztes untersteht (vgl.

auch § 5 Abs. 5 GOÄ).

Wie bereits dargelegt bedeutet die

Einräumung eines „selbstständigen

Teil- oder Funktionsbereichs“ im 

Sinne der Entgeltgruppe III TV-Ärz-

te/VKA aber nicht, dass der Oberarzt

hierdurch medizinisch oder organisa-

torisch weisungsfrei würde.

Folglich ändert die Leistungser-

bringung innerhalb eines tarifrecht-

lich „selbständigen Teil- oder Funk-

tionsbereichs“ nichts daran, dass ei-

ne eigene Leistung des Chefarztes im

Sinne der § 4 Abs. 2 Satz 1 vorliegt,

die dann auch vom Chefarzt als eige-

ne Leistung liquidiert werden kann,

sofern sie innerhalb des „selbständi-

gen Teil- oder Funktionsbereichs“

vom Chefarzt selbst, seinem ständi-

gen ärztlichen Vertreter im Sinne der

GOÄ oder einem sonstigen Arzt (z.B.

dem Oberarzt) unter Aufsicht und

Weisung des Chefarztes erbracht

wird; sofern also die allein maßgebli-

chen Kriterien des § 4 Abs. 2 S. 1

GOÄ für eine „eigene“ und damit li-

quidationsfähige Leistung des Chef-

arztes vorliegen.

„Selbstständigkeit“ im Sinne der

Entgeltgruppe III TV-Ärzte/VKA

schließt damit eine „eigene Leis-

tung“ des liquidationsberechtigten

Chefarztes im Sinne des § 4 Abs. 2 S. 1

GOÄ nicht aus. Rechtsbegriffe müs-

sen „relativ“ d.h. im Rahmen ihres je-

weiligen rechtlichen Zusammenhangs

interpretiert werden. Gleiche oder

ähnliche Begriffe haben im pri-

vatärztlichen Gebührenrecht eine völ-

lig andere Funktion als in einem Ta-

rifvertrag und können deshalb auch

jeweils eine andere Bedeutung haben

(Relativität der Rechtsbegriffe).

ArztR

Sedierung ohne zweiten Arzt
– Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung –

Urteil des Amtsgerichts München vom 13.12.2005 - 824 Ds 125 -
Urteil des Landgerichts München I vom 26.7.2006 - 16 Ns 125 -

Zentralnervös wirkende Medi-

kamente werden heute nicht

nur von Chirurgen sondern

auch von Gastroenterologen,

Kardiologen,Gynäkologen und

einer Vielzahl weiterer Fach-

gebiete eingesetzt, weil sich

nur durch eine Sedierung der

Patienten erreichen lässt, dass

diese invasive und belastende

Behandlungen tolerieren.

Wer aber zentralnervös wir-

kende Substanzen einsetzt,

der muss damit rechnen, un-

vermutet auch als Anästhesist

tätig werden zu müssen, weil

sich die geplante leichte Se-

dierung ungeplant zu einer

Vollnarkose entwickelt, bei

der dann sämtliche Vitalpara-

meter des Patienten über-

wacht werden müssen und bei

der als Folge eines Atemstill-

stands auch eine sofortige

Wiederbelebung des Patien-

ten erforderlich werden kann,

die nach Ausstattung und 

persönlicher Befähigung be-

herrscht werden muss.

Dieses Risiko ist in den 

Beipackzetteln der einschlägi-

gen Narkosemittel beschrie-

ben und breit publiziert. Folg-




